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Abrechnung von Total- und Teilprothetik  
Worauf kommt es an, was sind die Knackpunkte? – Teil 1

Andrea Räuber, Manuela Hackenberg

Gerade bei der Versorgung von 
älteren Patienten mit reduziertem 
Zahnbestand ist häufig die Ver-
sorgung mit Teil- oder Totalpro-
thetik das Mittel der Wahl. Dabei 
stehen viele Gestaltungsvarianten 
für den Behandler zur Verfügung, 
die in der Abrechnung häufig Fra-
gen aufwerfen. 
Nachfolgend möchten wir Ihnen 
die korrekte Berechnung von Teil- 
und Totalprothetik bei Kassen- 
(GKV) und Privatpatienten (PKV) 
aufzeigen. 

Teilprothetik 

Unter einer Teilprothese (partiel-
len Prothese) zur Versorgung ei-
nes teilbezahnten Kiefers versteht 
man herausnehmbaren Zahner-
satz zum Ersatz fehlender Zähne. 
Eine Teilprothese besteht aus der, 
meist im Modellgussverfahren 
hergestellten, Prothesenbasis und 
dem Prothesensattel bzw. den 
Prothesensätteln. 
Die Verankerung von Teilprothesen 
am Restgebiss kann auf verschie-
dene Weisen erfolgen: entweder 
durch Halte- und Stützvorrichtun-
gen (Klammern) oder spezielle 
klammerfreie Verbindungsvorrich-
tungen, wie z. B. Teleskopkronen, 
Geschiebe, Anker oder Stegverbin-
dungsvorrichtungen. 
Während bei klammerfreien Ver-
sorgungen, sog. Kombinations-
versorgungen, die Ankerzähne zur 

Aufnahme der Verbindungsele-
mente immer überkront werden 
müssen, kann ein gesunder Zahn 
bei entsprechender Indikation, 
ohne Krone mit einem Halte- 
und Stützelement (gegossene 
Klammer) versorgt werden. Eine 
vorherige Überkronung von 
Klammerzähnen ist jedoch im-
mer dann angezeigt, wenn diese 
bereits durch Karies angegriffen 
sind, durch eine große Füllung 
statische Bedenken bestehen, eine 
Schädigung durch die Belastung 
mit den Halte- und Stützvorrich-
tungen absehbar ist oder die 
anatomische Form der Zähne eine 
ausreichende Retention des Zahn-
ersatzes nicht möglich macht.

 � Teilprothetik beim  
GKV-Patienten

Seit dem 01. Januar 2004 gehö-
ren nur noch Teleskopkronen zur 
vertragszahnärztlich Versorgung. 
Geschiebe, Anker oder Stegver-

bindungsvorrichtungen lösen im 
GKV Festzuschuss-System meist 
die Gleichartigkeit der Versor-
gung aus. 
Zwar beinhaltet der BEMA die 
Nr. 91e (Verwendung eines 
Geschiebes), diese Position ist 
aber ausschließlich bei der Ver-
wendung eines Geschiebes bei 
geteilten Brücken mit disparal-
lelen Pfeilern zusätzlich zu den 
Nrn. 91a bis c (Brückenanker) 
abrechnungs fähig.

 � Beispiel 1: Versorgung mittels 
Klammermodellgussprothese 
als Teilprothese

Im Rahmen der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung löst eine 
solche Teilprothese den Festzu-
schuss 3.1 (Alle zahnbegrenzten 
Lücken, die nicht den Befunden 
nach Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 ent-
sprechen, oder Freiendsituationen 
(Lückensituation II), je Kiefer) aus 
(Tabelle1).

Abb. 1   
Die Berechnung 
von Teil- und 
Totalprothetik 
birgt einige 
Schwierigkeiten. (© Michael Staudinger / PIXELIO)
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Bei gleichzeitigem Vorliegen eines 
Befundes im Oberkiefer für eine 
Brückenversorgung zum Ersatz 
von bis zu zwei nebeneinander 
fehlenden Schneidezähnen und 
für herausnehmbaren Zahnersatz 
ist bei beidseitigen Freiendsitua-
tionen neben dem Festzuschuss 
nach dem Befund 3.1 zusätzlich 
ein Festzuschuss nach dem Be-
fund 2.1 oder 2.2 ansetzbar.
Im oben gezeigten Befund fehlt 
zwar Zahn 12, allerdings besteht 
hier keine Kombinationsmöglich-
keit mit einer Frontzahnbrücke 
im OK da lediglich eine einseitige 
Freiendsituation vorliegt (Zahn 28 
vorhanden). 

 � Beispiel 2: Versorgung mittels 
Klammermodellgussprothese 
in Kombination mit Einzel-
kronen 15,23,25 und 
Front zahnbrücke 12–22 
(vestibulär verblendet)

Zahnersatz-Richtlinie Nr. 16 de-
finiert, wann Zahnkronen ange-
zeigt sein können:
a) Zur Erhaltung eines erhal-

tungsfähigen und erhaltungs-
würdigen Zahnes, wenn eine 
Erhaltung des Zahnes durch 
andere Maßnahmen nicht 
mehr oder auf Dauer nicht 
möglich ist, (Befund ww).

b) Zur Abstützung eines Zahner-
satzes, wenn eine Abstützung 
und Retention auf andere  
Weise nicht möglich ist (Be-
fund ur).

 � Beispiel 3: Versorgung mittels 
Kombinationszahnersatz, 
Teleskopkronen als 
Regelversorgung

Eine Versorgung im Rahmen der 
vertragszahnärztlichen Versor-
gung mittels Teleskopkronen löst 
im Festzuschuss-System den FZ 
3.2 aus: 
a) Beidseitig bis zu den Eckzäh-

nen oder bis zu den ersten Prä-
molaren verkürzte Zahnreihe, 

b) einseitig bis zum Eckzahn oder 
bis zum ersten Prämolaren 
verkürzte Zahnreihe und kon-
tralateral im Seitenzahngebiet 
bis zum Eckzahn oder bis zum 
ersten Prämolaren unterbro-
chene Zahnreihe mit min-
destens zwei neben einander 
fehlenden Zähnen,

Tab. 1  Die Regelversorgung des Befundes 3.1 ist die nach den Zahnersatz-Richtlinien konforme Versorgung mit einer  
parodontal abgestützten Modellgussprothese.

TP
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B f f f f f f f
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Tab. 2  Befunde für Festzuschüsse.

Befund Zahn/
Gebiet

Anzahl

3.1 OK 1

Tab. 3  Kostenplanung.

BEMA-Nr. Anzahl

98a 1

96b 1

98g 1

98h/2 1

Beispiel 1:  Versorgung mittels Klammermodellgussprothese als Teilprothese

Info: 
Wenn im oben gezeigten Be-
fund Zahn 28 fehlen würde, 
könnte für den fehlenden Zahn 
12 eine Frontzahnbrücke in 
der Regelversorgung mit Fest-
zuschuss 2.1 und 3x 2.7 kom-
biniert werden, da dann eine 
beidseitige Freiendsituation 
gegeben wäre.
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Tab. 4  Der Befund.
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Tab. 5  Befunde für Festzuschüsse.

Befund Zahn/ 
Gebiet

Anzahl

3.1 OK 1

1.1 15,23,25 3

1.3 15,23,25 3

2.2 12–22 1

2.7 12–22 4

Tab. 6  Kostenplanung.

BEMA-Nr. Anzahl

98a 1

96b 1

98g 1

98h/2 1

19 7

20a 3

91a 2

92 1

Tab. 7  Der Festzuschuss 3.2 ist zweimal je Kiefer ansetzbar.
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B f f f f f f f f f
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Tab. 8  Befunde für Festzuschüsse.

Befund Zahn/
Gebiet

Anzahl

3.1 OK 1

3.2 14,23 2

4.7 14,23 2

Tab. 9  Kostenplanung.

BEMA-Nr. Anzahl

19 2

91d 2

98a 1

96c 1

98g 1

Beispiel 2: Versorgung mittels Klammermodellgussprothese in Kombination mit Einzelkronen 15,23,25 und Front-
zahnbrücke 12–22 (vestibulär verblendet)

Beispiel 3: Versorgung mittels Kombinationszahnersatz, Teleskopkronen als Regelversorgung
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c) beidseitig im Seitenzahngebiet 
bis zum Eckzahn oder bis zum 
ersten Prämolaren unterbro-
chene Zahnreihe mit jeweils 
mindestens zwei nebeneinan-
der fehlenden Zähnen mit der 
Notwendigkeit einer dentalen 
Verankerung, wenn die Regel-
versorgung eine Kombinati-
onsversorgung vorsieht, auch 
für frontal unterbrochene 
Zahnreihe, je Eckzahn oder 
erster Prämolar.

Die Angabe eines Befundes (z. B. 
ww) an den Teleskopzähnen 
ist nicht notwendig. Auszug 
aus dem Ergebnisprotokoll der 
Arbeitsgruppe „Fragen zum FZ-
System“ vom 08.07.2009: „Die 
Notwendigkeit der dentalen Veran-
kerung durch eine Kombinations-
versorgung (Zahnersatz-Richtlinie 
Nr. 35) muss gegeben sein; die Do-

kumentation dazu ergibt sich aus 
der ‚R‘-Zeile.“ Das bedeutet, dass 
lediglich die Voraussetzung des 
FZ 3.2 erfüllt sein muss. 

 � Beispiel 4: Versorgung mittels 
Kombinationszahnersatz, 
Teleskopkronen als 
andersartige Versorgung

Im Rahmen der Regelversorgung 
gehören mit Ausnahme von Cover-
Denture-Prothesen nur Teleskop-/
Konuskronen auf Eckzähnen und 
den ersten Prämolaren zu den Ver-
bindungselementen. Im vorliegen-
den Fall wurden die Zähne 15 und 
25 mit Teleskop kronen versorgt – 
die Versorgung ist andersartig.

Hinweis: 
Würden die Zähne 15 und 25 
einen Befund (ww oder ur) für FZ 
1.1 (Krone) auslösen, wäre die 

Versorgung gleichartig. Dies wird 
geregelt in der Anlage 3 zum 
BMV-Z/Anlage 4 EKVZ: 
„Verbindungselemente (Teleskop-
krone, Konuskrone, Geschiebe, 
Anker, Riegel, Steg u.ä.) an her-
ausnehmbarem Zahnersatz bei 
Befundsituationen (Befunde nach 
3.1), die bei der Regelversorgung 
lediglich Halte- und Stützelemente 
(Klammern) vorsehen, ändern die 
Art der Versorgung; ein heraus-
nehmbarer Zahnersatz wird somit 
zum Kombinationszahnersatz.
Solche Versorgungen werden als 
andersartige Versorgungen be-
trachtet und insgesamt entspre-
chend § 55 Abs. 4 i.V. mit § 87 
Abs. 1a Satz 1 SGB V nach Maßga-
be der GOZ abgerechnet. 
Dies gilt nicht, wenn an allen 
Ankerzähnen Befunde nach der Nr. 
1.1 ansetzbar sind. In diesen Fällen 
gilt die Versorgung als gleichartig.“

Tab. 10  Der Befund.

TP E E E TV TV E E E
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Tab. 11  Befunde für Festzuschüsse.

Befund Zahn/
Gebiet

Anzahl

3.1 OK 1

Tab. 12  Kostenplanung (auf Teil 2 
HKP).

GOZ-Nr. Anzahl

2270 2

5040 2

5170 1

5210 1

5070 2

Beispiel 4: Versorgung mittels Kombinationszahnersatz, Teleskopkronen als andersartige Versorgung

Hinweis:
Die Versorgung der Zähne 14 
und 23 mit vollverblendeten 
Teleskopkronen (TM) wür-
de im vorliegenden Fall die 
Gleichartigkeit auslösen. Statt 
der BEMA 2x Nr. 91d würde 
auf HPK Teil 2 die GOZ-Nr. 
5040 zweimal ausgelöst. Alle 
anderen Leistungen bleiben 
aber im BEMA.
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Tab. 14  Kostenplanung GOZ. 

GOZ-Nr. Leistung Anzahl

5170 Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel. 1

5210 Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit gegossenen Hal-
te- und Stützelementen.

1

5070 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen 
oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrü-
ckende Spanne oder Freiendsattel.

2

Tab. 13   Der Befund. 

TP E E E E H H E E E E E

B f f f f f f f f f

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Beispiel 5: Versorgung mit Klammermodellguss-Prothese

 � Teilprothetik beim  
PKV-Patienten 

Die Berechnung von Teilprothetik 
bei PKV-Patienten wird nach der 
Gebührenordnung für Zahnärz-
te – GOZ 2012 – vorgenommen. 
Einschränkungen wie bei Kassen-
patienten aufgrund der Zahner-
satz- bzw. Festzuschuss-Richtlini-
en oder des Festzuschuss-Systems 
greifen hier nicht.

 � Beispiel 5: Versorgung 
mit Klammermodellguss-
Prothese

In der GOZ-Nr. 5210 ist die Ver-
wendung der gegossenen Klam-
mern bereits eingeschlossen – im 
BEMA stehen dafür die Positionen 
98h/1 bzw. 98h/2 zur Verfügung. 
Würden die klammertragenden 
Zähne 14 und 23 mit Kronen ver-

sorgt, stellt dies in der GOZ eine 
Versorgung mit Einzelkronen dar. 
Die Berechnung erfolgt nach den 
Gebührenziffern 2270 (provisori-
sche Krone) und 2210 (Vollkrone, 
Hohlkehlpräparation).

 � Beispiel 6: Versorgung 
mit vollverblendetem 
Kronen/Brückenblock und 
herausnehmbarer Prothese 
mit Geschiebe

Die Zähne 14 und 24 sind ge-
schiebetragende Kronen und 
werden damit zur Ankerkrone, 
diese lösen in der GOZ die Positi-
on 5010 aus. Bei der Versorgung 
mit provisorischem Kronen-/ 
Brückenblock sind die Zähne je-
doch nicht geschiebetragend und 
lösen hier die GOZ-Nr. 2270 für 
Einzelkronenprovisorien aus.
Die im Kronen-/Brückenverbund 

verblockte Krone an Zahn 13 ist 
weder geschiebetragend noch lü-
ckenangrenzend und wird somit 
nach der GOZ-Nr. 2210 berech-
net. 
Die GOZ-Nr. 5070 kann sowohl 
für Brückenglieder als auch für 
Prothesenspannen angesetzt 
werden. Der unterschiedliche 
Aufwand sollte gem. § 5 Abs. 2 
GOZ über die Faktorgestaltung 
abgebildet werden.
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 � Beispiel 7: Versorgung 
mit Teleskopkronen und 
herausnehmbaren Teil-
Zahnersatz

Im Zusammenhang mit der Ver-
wendung von Teleskop- oder 
Konuskronen nach der GOZ-Num-

mer 5040 kann die Leistung 5080 
(Verbindungselement) nicht zeit-
gleich angesetzt werden. Sofern zu 
einem späteren Zeitpunkt ein zu-
sätzliches Verbindungselement in 
die Krone nach Nummer 5040 ein-
gearbeitet wird, kommt hierfür die 
Nummer 5080 zur Anwendung. 

Das Vorgehen bei der Abrech-
nung von Totalprothetik finden 
Sie im 2. Teil des Beitrages im 
Team Journal 12/2012 beschrie-
ben. QJ

Tab. 15  Der Befund. 

TP E E E E oKM KM KM BM KM BM KM KMo E E E E

B f f f f f f f f f f
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Tab. 16  Kostenplanung GOZ.

Zahn GOZ-Nr. Leistung Anzahl

14,13,24 2270 Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn. 3

12,21,23 5120 Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn. 3

11,22 5140 Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne. 2

14,24 5010 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und 
Stufenpräparation).

2

14,24 5080 Versorgung eines Lückengebisses durch eine zusammengesetzte Brücke oder 
Prothese, je Verbindungselement (Geschiebe).

2

13 2210 Versorgung eines Zahnes durch eine Vollkrone (Hohlkehle- oder Stufen-
präparation).

1

12,21,23 5010 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stu-
fenpräparation).

3

11,22 5070 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung 
von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen 
oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel.

2

OK 5170 Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel. 2

OK 5210 Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit 
 gegossenen Halte- und Stützelementen.

1

OK 5070 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung 
von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen 
oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel.

2

Beispiel 6: Versorgung mit vollverblendetem Kronen/Brückenblock und herausnehmbarer Prothese mit Geschiebe
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Tab. 17  Der Befund. 

TP TM E E E TM TM TM TM TM E E E E TM
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Tab. 18  Kostenplanung GOZ.

Zahn GOZ-Nr. Leistung Anzahl

17,13–22,27 2270 Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn. 7

17,13–22,27 5040 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeil-
erzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teles-
kopkrone, auch Konuskrone.

7

OK 5170 Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel. 2

OK 5210 Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit 
gegossenen Halte- und Stützelementen.

1

OK 5070 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbin-
dung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesen-
spannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel.

2

Beispiel 7: Versorgung mit Teleskopkronen und herausnehmbarem Teil-Zahnersatz
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